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Top 6: Neubau Freizeitfläche in Elte / Josef-Pieper-Weg  
 
 
Im Gebiet Laugärten/Josef-Pieper-Weg im Stadtteil Elte ist die Errichtung einer neuen Freizeitflä-
che vorgesehen. Die geplante Fläche grenzt unmittelbar an den Schulhof der Johannesschule Elte 
an. Ein Teilbereich der künftig zu entwickelnden Fläche wurde bereits mit Spielgeräten ausgestat-
tet und dient derzeit als Erweiterung des Schulhofs. Außerhalb der Schulzeiten kann dieser Be-
reich bereits als öffentliche Freizeitfläche genutzt werden. 
 
Mit der Realisierung der neuen Freizeitfläche ist vorgesehen, Schulhof und Freizeitbereich künftig 
klar voneinander abzugrenzen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Freizeitfläche unab-
hängig vom Schulbetrieb zugänglich ist und auch während der Unterrichtszeiten genutzt werden 
kann, beispielsweise durch Tagespflegepersonen oder jüngere Kinder. 
 
Die Planung einer Freizeitfläche an diesem Standort besteht bereits seit längerer Zeit. Die Umset-
zung war jedoch an die Fertigstellung des angrenzenden Baugebiets gebunden. Dieser Prozess ist 
inzwischen abgeschlossen, sodass die weiteren Schritte nun konkretisiert werden können. 
 
Noch vor den Sommerferien soll ein Beteiligungsverfahren mit den benachbarten Kindern, Jugend-
lichen und deren Familien starten. Bereits im Rahmen des Stadtteilforums im Januar 2024 wurde 
deutlich, dass insbesondere für die Altersgruppe der 9- bis 13-Jährigen zusätzliche Bewegungsan-
gebote fehlen. Mit der Aufwertung des angrenzenden Bolzplatzes wurde hier bereits ein erster 
Schritt unternommen. Im weiteren Planungsprozess soll diese Altersgruppe daher besonders in 
den Blick genommen werden, um ihre spezifischen Bedarfe zu ermitteln und angemessen zu be-
rücksichtigen. 
 
Darüber hinaus ist vorgesehen, auch einen Bereich für Kinder unter drei Jahren (U3) einzuplanen, 
um ein altersübergreifendes Angebot zu schaffen. Die konkrete Ausgestaltung der Freizeitfläche 
wird auf Grundlage der Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens festgelegt, sodass eine bedarfsge-
rechte Planung gewährleistet werden kann.  
 


